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Regeste

Regeste Art. 699 Abs. 1 ZGB; Betreten von Wald und Weide; richterliches Verbot.
Richterliche Verbote erwachsen nicht in materielle Rechtskraft. Sie können von einem
beschuldigten Störer in einem allfälligen Strafverfahren angefochten werden, so dass deren
Rechtmässigkeit vom Gericht zu überprüfen ist (E. 2.2). Bewirtschaftungsweg, der zuerst
über eine Weide (Dauerwiese) und danach über eine extensiv genutzte Wiese (Ökowiese)
führt, bevor er in den Wald einmündet. Den Zutritt zum Bewirtschaftungsweg nur deshalb
zu verbieten, weil das angrenzende Land auf einem kurzen Wegabschnitt eine extensiv
genutzte Wiese ist, widerspricht Sinn und Zweck von Art. 699 Abs. 1 ZGB. Das richterliche
Verbot, welches das Betreten des Bewirtschaftungswegs untersagt, verstösst daher gegen
Art. 699 Abs. 1 ZGB (E. 2.3-2.8).

Erwägungen

E. 2.1
Der Beschwerdeführer rügt, die Vorinstanz habe Art. 699 Abs. 1 ZGB zu Unrecht nicht auf
die extensiv genutzte Wiese angewandt. Er habe einen Bewirtschaftungsweg benutzt, der
durchgehend von der Strasse her in den Wald führe. Dem Beschwerdegegner 2 sei kein
Schaden erwachsen. Der Bewirtschaftungsweg sei auf der extensiv genutzten Wiese genau
gleich beschaffen gewesen wie auf der BGE 141 III 195 S. 198 Weide. Der vor über
hundert Jahren formulierte Art. 699 ZGB dürfe nicht grammatikalisch eng ausgelegt
werden, da es damals noch keine landwirtschaftlichen Subventionen und damit auch keine
ökologischen Ausgleichsflächen gegeben habe.

E. 2.2
Richterliche Verbote erwachsen nach der Rechtsprechung nicht in materielle Rechtskraft.
Sie können von einem beschuldigten Störer in einem allfälligen Strafverfahren angefochten
werden, so dass deren Rechtmässigkeit vom Gericht zu überprüfen ist (Urteil 6B_116/2011
vom 18. Juli 2011 E. 3.3 mit Hinweisen). Das Bundesgericht überprüft Bundesrecht mit
voller Kognition, kantonales Recht - von hier nicht relevanten Ausnahmen abgesehen -
hingegen nur auf Willkür (vgl. Art. 95 BGG ). Der Schuldspruch wegen Übertretung eines
allgemeinen Verbots richtet sich nach kantonalem Strafrecht. Die Auslegung von Art. 699
Abs. 1 ZGB prüft das Bundesgericht dennoch frei, da es sich um eine direkt anwendbare
Bestimmung des Bundesrechts handelt (vgl. BGE 138 IV 13 E. 2).

E. 2.3
Nach Art. 699 Abs. 1 ZGB sind das Betreten von Wald und Weide und die Aneignung
wildwachsender Beeren, Pilze u. dgl. in ortsüblichem Umfange jedermann gestattet, soweit
nicht im Interesse der Kulturen seitens der zuständigen Behörde einzelne bestimmt
umgrenzte Verbote erlassen werden. Die Bestimmung ist eine sog. Doppelnorm mit



zugleich privatrechtlichem und öffentlichrechtlichem Inhalt. Als privatrechtliche
Eigentumsbeschränkung regelt sie die Beziehungen zwischen dem Eigentümer und
Spaziergängern. Aufgrund deren öffentlichrechtlichen Inhalts sind die Behörden
ermächtigt, von Amtes wegen über den freien Zutritt zu Wald und Weide zu wachen ( BGE
109 Ia 76 E. 3b mit Hinweisen). Der Schutzzweck von Art. 699 Abs. 1 ZGB liegt darin, der
Bevölkerung den notwendigen Erholungsraum zu erhalten (vgl. BGE 106 Ia 84 E. 3a; BGE
96 I 97 E. 2e; ARTHUR MEIER-HAYOZ, Berner Kommentar, 3. Aufl. 1975, N. 13 zu Art.
699 ZGB ; REY/STREBEL, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, Bd. II, 4. Aufl. 2011,
N. 6 zu Art. 699 ZGB ; PAUL-HENRI STEINAUER, Les droit réels, Bd. II, 4. Aufl. 2012,
N. 1934).

E. 2.4
Das Gesetz muss in erster Linie aus sich selbst heraus, das heisst nach dem Wortlaut, Sinn
und Zweck und den ihm zugrunde liegenden Wertungen auf der Basis einer teleologischen
Verständnismethode ausgelegt werden. Die Gesetzesauslegung hat sich vom Gedanken
leiten zu lassen, dass nicht schon der Wortlaut die Norm darstellt, sondern erst das an
Sachverhalten verstandene und konkretisierte BGE 141 III 195 S. 199 Gesetz. Gefordert ist
die sachlich richtige Entscheidung im normativen Gefüge, ausgerichtet auf ein
befriedigendes Ergebnis der ratio legis. Dabei befolgt das Bundesgericht einen
pragmatischen Methodenpluralismus und lehnt es namentlich ab, die einzelnen
Auslegungselemente einer hierarchischen Prioritätsordnung zu unterstellen ( BGE 140 III
206 E. 3.5.4; BGE 140 IV 1 E. 3.1; je mit Hinweisen).

E. 2.5
Eine Legaldefinition der Begriffe Wald und Weide fehlt im ZGB. Für den Waldbegriff kann
grundsätzlich auf die Waldgesetzgebung abgestellt werden (Bundesgesetz vom 4. Oktober
1991 über den Wald [WaG; SR 921.0]; vgl. REY/STREBEL, a.a.O., N. 7 zu Art. 699 ZGB ;
STEINAUER, a.a.O., N. 1934b; MEIER-HAYOZ, a.a.O., N. 15 f. zu Art. 699 ZGB ;
TARKAN GÖKSU, in: Sachenrecht, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 2. Aufl.
2012, N. 4 zu Art. 699 ZGB ). Eine Weide ist gemäss der herrschenden Lehre ein
Grundstück, dessen ausschliessliche oder zumindest primäre Nutzung im Weidenlassen von
Vieh besteht (MEIER-HAYOZ, a.a.O., N. 18 zu Art. 699 ZGB ; REY/STREBEL, a.a.O., N.
12 zu Art. 699 ZGB ; STEINAUER, a.a.O., N. 1934b; GÖKSU, a.a.O., N. 4 zu Art. 699
ZGB ).

E. 2.6
Die Lehre weist zwar darauf hin, dass es sich bei Art. 699 Abs. 1 ZGB um eine
Ausnahmebestimmung handelt, die grundsätzlich keine inhaltliche Ausdehnung über Wald-
und Weidegrundstücke zulasse. Dennoch sprechen sich dieselben Autoren für eine
(analoge) Anwendung des Zutrittsrechts auf frischgemähte Wiesen, abgeerntete Felder
sowie tiefgefrorenes und -verschneites Kulturland aus, wenn jegliche Beeinträchtigung und
Schädigung des Grundeigentums ausgeschlossen ist (MEIER-HAYOZ, a.a.O., N. 21 zu Art.
699 ZGB ; REY/STREBEL, a.a.O., N. 16 zu Art. 699 ZGB ; gleich GÖKSU, a.a.O., N. 4 zu
Art. 699 ZGB ; ähnlich HAAB/SIMONIUS/SCHERRER/ZOBL, Zürcher Kommentar, 2.
Aufl. 1977, N. 4 zu Art. 699 ZGB ; SIMONIUS/SUTTER, Schweizerisches
Immobiliarsachenrecht, Bd. I, 1995, S. 399 N. 50). Vom Zutrittsrecht von Art. 699 Abs. 1
ZGB erfasst werden sollen zudem kulturunfähige Grundstücke im Sinne von Art. 664 Abs.
2 ZGB , da keinerlei Schaden am Grundeigentum verursacht wird (MEIER-HAYOZ,



a.a.O., N. 20 zu Art. 699 ZGB ; STEINAUER, a.a.O., N. 1934b; GÖKSU, a.a.O., N. 4 zu
Art. 699 ZGB ; SIMONIUS/SUTTER, a.a.O., S. 399 N. 50; siehe auch REY/STREBEL,
a.a.O., N. 17 zu Art. 699 ZGB ). Als selbstverständlich eingeschlossen in das
Betretungsrecht sind nach einer in der Lehre vertretenen Auffassung auch Wald- und
Feldwege (SIMONIUS/SUTTER, a.a.O., S. 399 N. 50). BGE 141 III 195 S. 200

E. 2.7
Der Beschwerdeführer betrat gemäss den vorinstanzlichen Feststellungen einen
Bewirtschaftungsweg, der über eine Weide (Dauerwiese) und im unteren Teil vor der
Einmündung in den Wald über eine sog. extensiv genutzte Wiese führt. Letztere ist eine
ökologische Ausgleichsfläche (sog. Biodiversitätsförderfläche), die Anrecht auf
landwirtschaftliche Direktzahlungen (Biodiversitätsbeiträge) verschafft (vgl. Art. 55 Abs. 1
lit. a der Verordnung vom 23. Oktober 2013 über die Direktzahlungen an die
Landwirtschaft [DZV; SR 910.13] ; Art. 40 Abs. 1 lit. a der Verordnung vom 7. Dezember
1998 über die Direktzahlungen an die Landwirtschaft [aDZV]). Die Vorinstanz legt dar,
dass die extensiv genutzte Wiese nur nebenbei als Viehweide dient. Zulässig ist lediglich
eine schonende Herbstweide (vgl. DZV, Anhang 4 Ziff. A 1.1.3; Art. 45 Abs. 3 aDZV;
Bundesamt für Landwirtschaft, Überblick: Direktzahlungen an Schweizer
Ganzjahresbetriebe, März 2014, S. 12). Die extensiv genutzte Wiese war im Tatzeitpunkt
(Mai) nicht gemäht. Nicht zu beanstanden ist daher, wenn die Vorinstanz diese - jedenfalls
für den zu beurteilenden Zeitpunkt - vom Anwendungsbereich von Art. 699 Abs. 1 ZGB
ausnimmt. Das richterliche Verbot bezieht sich allerdings nicht nur auf die Wiese, sondern
auch den Weg, der über die Wiese führt. Die für den Weg bestimmte Fläche dient nicht als
extensiv genutzte Wiese. Den Zutritt zum Weg nur deshalb zu verbieten, weil das
angrenzende Land auf einem kurzen Wegabschnitt eine extensiv genutzte Wiese ist,
widerspricht Sinn und Zweck von Art. 699 Abs. 1 ZGB , selbst wenn man mit der
Vorinstanz von einer restriktiven Auslegung dieser Bestimmung ausgeht. Das richterliche
Verbot verstösst gegen Art. 699 Abs. 1 ZGB , soweit es auch den Bewirtschaftungsweg
vom Betretungsrecht ausnimmt. Entsprechend kann dem Beschwerdeführer nicht zum
Vorwurf gemacht werden, dass er dieses missachtete. Der Schuldspruch wegen Übertretung
eines allgemeinen Verbots verletzt Bundesrecht. Nicht weiter einzugehen ist damit auf die
Rügen des Beschwerdeführers betreffend die Beweiswürdigung.

E. 2.8
Zutreffend ist zwar, dass Art. 699 Abs. 1 ZGB die Eigentümer andersartiger Grundstücke
nicht verpflichtet, Zugang zu angrenzenden Wald- oder Weidegrundstücken zu ermöglichen
(REY/STREBEL, a.a.O., N. 5 zu Art. 699 ZGB ; angefochtenes Urteil mit Hinweis auf
Luzerner Gerichts- und Verwaltungsentscheide [LGVE] 2002 I Nr. 21). Diese Frage stellt
sich vorliegend jedoch nicht. Zu beurteilen ist, ob BGE 141 III 195 S. 201 das Betreten
eines gemäss Art. 699 Abs. 1 ZGB grundsätzlich zugänglichen Weges deshalb untersagt ist,
weil dieser über eine Parzelle führt bzw. an eine Fläche angrenzt, die aus ökologischen
Gründen nur beschränkt als Viehweide dient. Dies ist wie dargelegt zu verneinen.
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